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Die Mitarbeit der Frauen in den Kommissionen des
Kantons Genf

Wie in den meisten andern Kantonen geht es auch in Genf so,
dass der Regierungsrat Frauen in gewisse Kommissionen wählt, ohne
das8 das Gesetz dies ausdrücklich fordert. Heutzutage ist diese Praxis
zweifellos bekannt; aber die Frauenvereine der verschiedenen Kantone
verstehen es nicht immer, diese Praxis zu ihren Gunsten auszunützen.

Die Genfer Verfassung sieht ausdrücklich die Zulassung der Frauen
von über 20 Jahren zum Amt eines Beisitzers in den Gerichten vor,
ebenso ihre Zulassung zu den gewerblichen Schiedsgerichten, sofern sie
schriftlich darum einkommen. Was die Kommissionen betrifft, so steht
es den Frauenkreisen, den politischen oder konfessionellen Verbänden
frei, Kandidatinnen dafür aufzustellen. Zahlen allein können uns klar
machen, ob die weibliche Beteiligung befriedigend ist oder ob sie im
Gegenteil verstärkt werden sollte in dem Masse, als Lücken in den
Kommissionen entstehen.

Die ScfeuZkommissioreere, unter die wir auch die neue „Conférence
de l'instruction publique", die beratende Kommission des Jugendamtes
und die öffentliche Jugendstiftung zählen, weisen bei einem Total von
51 Mitgliedern 10 Frauen auf. (Nicht berücksichtigt ist dabei die bera-
tende Kommission der Gartenbauschule, die keine Frau zählt). Es sei

darauf hingewiesen, dass die LehrZin.g'skoTOmi.s.sionen oder Le/irhn^'.sämter
den gewerblichen Schiedsgerichten unterstellt sind. 23 Frauen bei einem
Total von 425 Mitgliedern waren im Jahr 1945 dabei beteiligt, also etwas
mehr als 5%. Das ist sehr wenig. In den sogenannten iZygiereekommZssioreen
wie z. B. der beratenden Commission médico-sportive, der Verwaltungs-
kommission des Kantonsspitals und der psychiatrischen Klinik von
Bel-Air etc., finden wir nur eine Frau unter 9 Mitgliedern in derjenigen
des Hospice des Convalescents. Bei einem Total von 51 Mitgliedern weist
diese Kategorie von Kommissionen also nur 2 Frauen auf. Eine stärkere
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weibliche Beteiligung würde sicher der Arbeit solcher Kommissionen nur
von Nutzen sein.

Die Fürsorgefco/nmissioreen, 2 an der Zahl, weisen 3 Frauen auf,
nämlich 2 unter 13 Mitgliedern in der Trinkerschutzkommission und
eine unter 6 in der Kantonalen Fürsorge-Zentrale.

Von den zwei Kommisstoraen der Sozialversicherung- zählt nur die-
jenige der Versicherungskasse für Beamte des Erziehungswesens 5 Frauen
unter 22 Mitgliedern; die Verwaltungskommission der Altersfürsorge da-
gegen weist unter 12 Mitgliedern keine Frau auf. Wir stellen ferner das
Vorhandensein von 4 Frauen bei einem Total von 37 Mitgliedern in den
sogenannten Strafvollzugskommissionen fest; 2 von 11 Mitgliedern sitzen
in der Aufsichtskommission über straffällige Trinker, 2 von 14 Mitglie-
dern in der Kommission für entlassene Sträflinge.

Nun zu den öffentlichen Organen, die keine ausgesprochenen Kom-
missionen sind: das Jugendgericht weist eine Frau unter 3 Mitgliedern
auf und einen weiblichen Ersatzrichter neben 2 männlichen. Die Ge-
tverhiichere Schiedsgerichte zählen bei einem Total von 434 Richtern
25 Frauen, wobei darauf hingewiesen sei, dass der Hausdienst in den
Bereich dieser Gerichte fällt.

Genf zeichnet sich besonders durch die Beteiligung der Frauen in
den kirchlichen Behörden aus. Das Konsistorium der Vatioreaifcirche, das
sich aus 56 Mitgliedern und 34 Suppleanten zusammensetzt, hat 6 Sitze
den Frauen zugesprochen; 2 davon sind Suppleanten-Sitze.

Die Kirchgemeindekommissionen zählen 81 Frauen und 233 Männer.
Die Kirchgemeindekommission der Freiere Kirche setzt sich aus 40 Mit-
gliedern zusammen, wovon 11 Frauen sind; ihre Synode räumt den
Frauen eine beachtliche Stellung ein: 18 Frauen neben 26 Männern.
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